
Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine
Entscheidung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 76/769/EWG
in Bezug auf Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser gefährlicher

Stoffe und Zubereitungen (Dichlormethan)“

KOM(2008) 80 endg. — 2008/0033 (COD)

(2009/C 77/05)

Der Rat beschloss am 10. März 2008, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 95
des EG-Vertrags um Stellungnahme zu folgender Vorlage zu ersuchen:

„Vorschlag für eine Entscheidung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie
76/769/EWG in Bezug auf Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser gefährlicher Stoffe
und Zubereitungen (Dichlormethan)“

Die mit den Vorarbeiten beauftragte Fachgruppe Binnenmarkt, Produktion und Verbrauch nahm ihre Stel-
lungnahme am 15. Juli 2008 an. Berichterstatter war Herr SEARS.

Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 447. Plenartagung am 17./18. September 2008 (Sitzung vom
17. September) einstimmig folgende Stellungnahme:

1. Zusammenfassung und Empfehlungen

1.1 Der Vorschlag sieht vor, die Richtlinie 76/769/EWG des
Rates dahingehend zu ändern, dass für Dichlormethan (DCM)
Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung
aufgenommen werden, wenn es als wesentlicher Bestandteil von
Abbeizmitteln für Industrie, Gewerbetreibende und private Ver-
braucher verwendet wird.

1.2 Es handelt sich hierbei um die letzte Änderung der Richt-
linie 76/769/EWG des Rates, bevor diese am 1. Juni 2009 durch
die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) ersetzt wird.

1.3 Der EWSA erkennt die erheblichen wissenschaftlichen
und politischen Schwierigkeiten, denen die Kommission gegen-
übersteht, wenn sie eine angemessene und kosteneffiziente
Änderung vorschlägt und durchbringen will, durch die gemäß
Richtlinie 76/769/EWG das Funktionieren des Binnenmarktes
und zugleich ein hohes Gesundheits- und Umweltschutzniveau
gewährleistet werden soll.

1.4 Der EWSA teilt die Ansicht, dass hinreichende Belege
dafür vorliegen, dass aufgrund der hohen Volatilität von DCM
auftretende Dämpfe in hoher Konzentration zu Bewusstlosigkeit
und Tod führen können. Solche Fälle sind auf fehlerhaften pro-
fessionellen Umgang — etwa unzureichende Belüftung —

zurückzuführen. In Bezug auf erhebliche und fortwährende
Gefahren für Verbraucher durch gelegentlichen privaten
Gebrauch ist die Beweislage dünner. Der Vorschlag eines Ver-
kaufsverbots ist daher unangemessen und wird angesichts der
bekannten, aber noch nicht quantitativ erfassten Gefahren von
Ersatzstoffen und -verfahren wahrscheinlich zu keiner allgemei-
nen Verringerung der ziemlich niedrigen Zahl der registrierten
Unfälle führen.

1.5 Der EWSA stellt wie die von der Kommission hinzugezo-
genen Berater fest, dass die besonderen Gefahren von DCM
durch die bestehenden Piktogramme bzw. Warn- und Sicher-
heitshinweise nicht vollständig abgedeckt werden. Selbiges gilt
für die Warnhinweise in Bezug auf Kinder, die üblicherweise auf

Erzeugnissen für den Hausgebrauch zu finden sind. Dies ist ein
Manko der Etikettierung, nicht der betroffenen Erzeugnisse oder
Anwender. Um dieser Situation abzuhelfen werden daher
Empfehlungen zur Verpackung und Etikettierung ausgesprochen.

1.6 Zu den weiteren festgestellten Problemen gehört insbe-
sondere das Fehlen vereinbarter Grenzwerte für die berufsbe-
dingte Exposition sowie von Leitlinien und Vorschriften zum
angemessenen Einsatz in der Industrie. Die deutschen TRGS
(Technische Regeln für Gefahrstoffe) 612 wird in diesem Zusam-
menhang als hervorragendes Beispiel angesehen.

1.7 Einige andere allgemeine Punkte sollten von der Kommis-
sion, dem Europäischen Parlament und den Mitgliedstaaten
beachtet werden, in der Hoffnung, dass eine Einigung erzielt
werden kann. Andernfalls wird dies zu einer Fragmentierung des
Binnenmarkts führen und die Anwender — Arbeiter und Privat-
leute — werden der Gefahr weiterhin ausgesetzt sein.

2. Rechtsgrundlage

2.1 Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Regis-
trierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer
Stoffe (REACH) wird — wie bereits erwähnt — am 1. Juni 2009
in Kraft treten. Sie wird eine Reihe bestehender Verordnungen
und Richtlinien des Rates und der Kommission aufheben und
ersetzen, u.a. die Richtlinie 76/769/EWG des Rates vom 27. Juli
1976 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
der Mitgliedstaaten für Beschränkungen des Inverkehrbringens
und der Verwendung gewisser gefährlicher Stoffe und Zuberei-
tungen.

2.2 In Anhang I der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sind
die Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung
gewisser gefährlicher Stoffe und Zubereitungen aufgeführt, die
in den letzten 30 Jahren vereinbart und festgeschrieben wurden.
Ab dem 1. Juni 2009 werden sie zum Kernstück von
Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).
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2.3 Frühere Änderungen der Richtlinie 76/769/EWG des
Rates (d.h. zur Einführung weiterer Beschränkungen) erfolgten
in Form von Richtlinien, die von den Mitgliedstaaten umgesetzt
werden mussten. Bei diesem Vorschlag der Kommission geht es
allerdings nicht um eine Richtlinie, sondern um eine Entschei-
dung, die umgehend in Kraft treten wird. Sie wird dementspre-
chend keine Umsetzung in einzelstaatliche Rechtsvorschriften
erfordern, die ohnehin am 1. Juni 2009 mit dem Inkrafttreten
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) hätten aufgeho-
ben werden müssen.

2.4 Alle anschließenden Vorschläge für Beschränkungen des
Inverkehrbringens und der Verwendung gefährlicher Stoffe
und Zubereitungen werden gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 (REACH) vorgelegt werden.

2.5 Die Stoffe (und die Zubereitungen, die diese Stoffe ent-
halten), für die Beschränkungen des Inverkehrbringens und der
Verwendung für notwendig erachtet wurden, wurden im Allge-
meinen aufgrund von Bewertungen bestimmter „mit Vorrang zu
prüfender“ Stoffe, die von den Mitgliedstaaten benannt und zwi-
schen 1994 und 2000 in vier Prioritätenlisten veröffentlicht
wurden, gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 ermittelt.

2.6 Im Zuge der Überprüfung neuer Probleme auf entspre-
chende Forderungen der Mitgliedstaaten hin wurden für eine
Reihe von Stoffen, die nicht in diesen Listen enthalten waren,
ebenfalls Bewertungen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die
menschliche Gesundheit und die Umwelt durchgeführt und/oder
Vorschläge für Beschränkungen des Inverkehrbringens und der
Verwendung vorgelegt — so auch für DCM. Mehrere Mitglied-
staaten haben bereits — aus unterschiedlichen Gründen —

Beschränkungen für dessen Verwendung eingeführt bzw.
geplant, insbesondere für DCM als Bestandteil von Abbeizmit-
teln. Andere Mitgliedstaaten halten solche Maßnahmen für über-
trieben und teuer und sind der Ansicht, dass dies für die Ver-
braucher wahrscheinlich weniger zufrieden stellende Ergebnisse
mit sich bringen wird. Es gibt Argumente für und gegen beide
Standpunkte.

2.7 Der Vorschlag wurde vom Rat erstmals Anfang Juli
umfassend geprüft. Kommt es in den kommenden Monaten zu
einem Kompromiss, so wird der Vorschlag vermutlich wie
geplant angenommen. Andernfalls wird der Vorschlag abgelehnt.
Dies würde bedeuten, dass die Fragmentierung des Binnen-
markts für DCM-haltige Abbeizmittel bestehen bleibt bzw. unter
Umständen noch verstärkt wird. DCM würde dann zu gegebener
Zeit gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
bewertet werden, wobei dessen Verwendung in Abbeizmitteln
als einer von vielen zu untersuchenden Expositionswegen ist. Es
ist offensichtlich ungewiss, wie das Ergebnis einer solchen
Bewertung sein wird bzw. wann eine abschließende Empfehlung
ausgegeben werden kann.

3. Allgemeiner Kontext

3.1 DCM ist ein farbloser, aliphatischer halogenierter Kohlen-
wasserstoff mit niedrigem Siedepunkt und leicht süßlichem
Geruch. Der Stoff wurde in großem Umfang viele Jahre lang als
starkes, nur schwer brennbares Lösungsmittel bei der Herstel-
lung von Arzneimitteln, Aerosolen und Klebstoffen sowie für
das Abbeizen von Farbe, die Metallentfettung und als Extrak-
tionslösungsmittel für Lebensmittel verwendet.

3.2 Obwohl es als einer der sichereren Halogen-Kohlenwas-
serstoffe mit niedrigem Molekulargewicht gilt, sollte DCM den-
noch mit Vorsicht verwendet werden. In Europa ist es als krebs-
erregender Stoff der Kategorie 3 eingestuft, d.h. es ist ein Stoff,
der „zu der Besorgnis Anlass gibt, dass er beim Menschen Krebs
erzeugt, für dessen befriedigende Beurteilung jedoch nicht genü-
gend Informationen vorliegen“. Es muss daher mit dem R-Satz
R40 („Verdacht auf krebserzeugende Wirkung“) versehen wer-
den. Außerdem zählt es zu den vordringlichen Stoffen gemäß
der Wasserrahmenrichtlinie.

3.3 Mehr Anlass zur Besorgnis gibt jedoch die Tatsache, dass
es sich um ein starkes Betäubungsmittel handelt, das das zent-
rale Nervensystem beeinträchtigt und Bewusstlosigkeit verursa-
chen bzw. zum Tod führen kann. Es hat eine Reihe von Unfällen
und Todesfällen gegeben, die für gewöhnlich im Zusammenhang
mit einer unsicheren Arbeitsweise und übermäßiger Exposition
auftraten, meistens bei Tätigkeiten an offenen Behältern in der
Industrie oder bei umfangreicher gewerblicher Verwendung. Die
Verwendung in geschlossenen Systemen — soweit möglich —

hilft diesen Gefahren ab.

3.4 Die Produktionsmengen von DCM in Europa (in Produk-
tionsstätten in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, den
Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und Rumänien) neh-
men langsam ab, da immer mehr Ersatzstoffe zur Verfü-
gung stehen. Von den derzeit in Europa hergestellten
ca. 240 000 Tonnen DCM werden ca. 100 000 Tonnen expor-
tiert. 30-50 % der verbleibenden Menge gehen an die pharma-
zeutische Industrie, 10-20 % werden als „reines“ DCM in
Abbeizmitteln verkauft. Wiederverwertetes DCM aus der phar-
mazeutischen Industrie macht eine vergleichbare Menge aus. Der
Vorschlag betrifft lediglich die Verwendung von DCM in Abbeiz-
mitteln.

3.5 Abbeizen ist in den meisten Haushalten als wesentliches
Verfahren zur Instandhaltung und Verzierung von Gegenständen
aus Holz, Metall, Stein oder Gips und von Oberflächen inner-
halb und außerhalb der Räumlichkeiten bekannt. Des Weiteren
wird es für eine Reihe spezialisierter Tätigkeiten verwendet, etwa
zur Restaurierung von Kunstwerken, dem Entfernen von Graffiti
und der Oberflächenbehandlung großer beweglicher Gegen-
stände wie Züge und Flugzeuge.

3.6 Abbeizmittel werden etwas willkürlich in drei Kategorien
eingeteilt: „industrielle Verwendung“ (d.h. bei kontinuierlicher
umfangreicher Verwendung in einem Betrieb), „gewerbliche Ver-
wendung“ (an verschiedenen Orten tätige Spezialisten, auf dem
Bau, durch Lackierer) und „für den Hausgebrauch“ (gelegentlich
durch Privatleute durchgeführte Instandhaltungsarbeiten).

3.7 Die Zahlen der tatsächlichen Unfälle für jede Gruppe sind
schwer zu ermitteln. Angesichts der Tatsache, dass die Symp-
tome einer Überdosis DCM denjenigen einer Herzinsuffizienz
ähneln, könnte es unter Umständen eine gewisse Dunkelziffer
geben. Die Angaben, die das Beratungsunternehmen RPA der
Kommission vorgelegt hat, beziehen sich auf drei bis vier Zwi-
schenfälle jährlich während der vergangenen 20 Jahre in Europa
(davon jährlich ein Todesfall), die auf die Verwendung von
DCM-haltigen Abbeizmitteln zurückzuführen sind. Todesfälle
traten in Frankreich (6), Deutschland (6) und dem Vereinigten
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Königreich (5) auf, Unfälle ohne Todesfolge im Vereinigten
Königreich (36), in Schweden (12) und in Frankreich (6). Im
südlichen Europa wurde innerhalb des von RPA untersuchten
Zeitraums (1930-2007) lediglich ein Zwischenfall registriert,
nämlich ein Todesfall in der Industrie 2000 in Spanien. Örtliche
klimatische Bedingungen und Arbeitsmethoden könnten hierbei
den Ausschlag geben, da bei warmen Wetter die Fenster geöff-
net, die Räumlichkeiten somit gut belüftet sind und die Gefahren
kaum ins Gewicht fallen. In kälteren Breiten könnte das Gegen-
teil zutreffend sein.

3.8 Die Todesfälle verteilen sich gleichmäßig auf industrielle
und gewerbliche Verwender. Der überwiegende Teil der Unfälle
ohne Todesfolge entfällt auf die Verwendung durch als „gewerb-
lich“ eingestufte Verwender. Die festgestellten Todesfälle sind fast
ausschließlich auf unzureichende Belüftung und eine nicht ange-
messene Benutzung der persönlichen Schutzausrüstung zurück-
zuführen, insbesondere in der Nähe offener Großbehälter.

3.9 Ein 1993 in Frankreich gemeldeter Todesfall einer Person,
die möglicherweise ein Verbraucher (oder doch ein Gewerbetrei-
bender) war, kann nicht mehr überprüft werden, wodurch diese
möglicherweise wesentliche Information wenig brauchbar
erscheint. Der einzige andere tödliche Unfall eines Verbrauchers
wurde 1960 in den Niederlanden gemeldet. Andere Faktoren
können eine Rolle gespielt haben.

3.10 Natürlich gibt es Alternativen zu DCM-haltigen chemi-
schen Abbeizmitteln. Diese werden allgemein in drei Kategorien
eingeteilt — physikalisches bzw. mechanisches (Sandstrahlen,
Abschaben, Hochdruckreinigen), pyrolytisches bzw. thermisches
(in Öfen, über heißen Wirbelbetten, mittels Schweißbrenner
oder Heißluftgebläse) und und chemisches Entfernen (mittels
Hochleistungslösungsmitteln — einschließlich DCM — oder
ätzenden, im Allgemeinen stark alkalischen Flüssigkeiten und
Pasten, durch Ameisensäure oder wasserstoffperoxidhaltige Mit-
tel). Entsprechend den jeweiligen Gegebenheiten kann jedes der
Verfahren funktionieren bzw. bevorzugt sein. Alle Verfahren
bringen die ein oder andere Gefahr mit sich, entweder durch
Partikel, Hitze, Feuer, Explosionsgefahr, Reizung von Augen und
Haut, oder aufgrund der Zusammensetzung der zu entfernenden
Beschichtungen, insbesondere durch Blei in vor 1960 verwende-
ten Farben und Lacken. Bei mehreren, teilweise über 100 Jahre
alten Schichten in Altbauten, die renovierbar und teilweise sehr
begehrt sind, bzw. bei empfindlichen Oberflächen, die nicht
beschädigt werden dürfen, muss mehr als eine Technik einge-
setzt und durch gewisses Experimentieren nach der richtigen
Lösung gesucht werden.

3.11 Zu den Marktanteilen dieser verschiedenen Verfahren
aller drei Kategorien bzw. den jeweiligen Kosten pro behandelten
Quadratmeter wurden keinerlei Angaben vorgelegt. DCM gilt
weiterhin als das meistverwendete Lösungsmittel, insbesondere
bei den privaten Verbrauchern. Ebenfalls beliebt sind Anwen-
dungen auf Ätznatronbasis. Ein Kostenvergleich gestaltet sich
sogar innerhalb der Kategorie der chemischen Mittel schwierig.
Es ist unbestritten, dass DCM-haltige Abbeizmittel billiger als
alternative Produkte sind. Dieser Vorteil dürfte aber verloren
gehen, wenn die vollen Kosten für Schutzausrüstung (sofern
benutzt) und Abfallentsorgung (wo nötig) eingerechnet werden.

3.12 Die Gesamtkosten hängen auch von den Durchsatzzei-
ten ab. Langsamer wirkende, aber dafür unbedenklichere
Anwendungen und Verfahren erhöhen die Kosten der Arbeiten
und verringern den Gewinn. Lösungsmittel mit höherem Siede-

punkt ermöglichen es, größere Flächen auf einmal abzubeizen,
müssen aber länger einwirken. Die Exposition der Verbraucher
würde sich somit verlängern und die Gefahr von Zwischenfällen
beim Hausgebrauch erhöhen. (Die Annahme von RPA, dass Ver-
braucher weniger am Zeitgewinn interessiert sind, „da sie
Abbeizarbeiten normalerweise in ihrer Freizeit ausführen“, ist
sicherlich fragwürdig.) Neue Arbeitsmethoden und Veränderun-
gen der Arbeitsabläufe werden für alle Benutzer an Bedeutung
gewinnen. Durch den Übergang zu Produkten auf Wasserbasis
könnte die Industrie Kosteneinsparungen bei der Belüftung
erzielen, gleichzeitig würden die Kosten für die Wartung der
Behälter und Leitungen zur Verringerung der Korrosion stark
ansteigen. Aufgrund dieser Variablen ist es äußerst schwierig, die
Auswirkungen einer Beschränkung für jede dieser Anwendungen
vorherzusagen. Unter diesen Umständen sind die Verbraucher
besonders gefährdet, die sich angesichts der widersprüchlichen
Ansichten auf Regierungsebene nicht mehr sicher sein können,
dass sie mit ihrer Wahl von Ersatzprodukten eine gute Entschei-
dung treffen.

3.13 Eine beliebte Alternative für das Lösungsmittel DCM,
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), wurde kürzlich als fortpflan-
zungsgefährdender Stoff der Kategorie 2 eingestuft, was letzt-
endlich zu einem Verkaufsverbot für Zubereitungen führen wird,
die diesen Stoff enthalten, wobei sich solch ein Verkaufsverbot
auf den Verkauf an Verbraucher, nicht auf den an Gewerbetrei-
bende und die Industrie beziehen wird. Andere Lösungsmittel
wie 1.3-Dioxolan sind leicht entzündlich.

3.14 Auf dibasischen Estern (DBE) basierende Systeme —

Mischungen aus Dimethyladipat, Succinaten und Glutaraten —

scheinen derzeit die aussichtsreichsten Alternativen zu sein, da
sie in Bezug auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt
wenig Anlass zur Sorge geben. Dimethylsulfoxid (DMSO) und
Benzylalkohol sind anscheinend ebenfalls relativ „sicher“. Ob
diese als kosteneffizient angesehen werden, hängt jedoch von
vielen Faktoren ab, und es kann nicht garantiert werden, dass sie
letztendlich als „sichere“ Alternativen breite Anwendung finden
werden.

3.15 Alles in Allem ist klar, dass es keinen in jeder Hinsicht
akzeptablen Ansatz gibt — und dass unangemessene Maßnah-
men zu einem Anstieg der derzeit relativ niedrigen Zahl regist-
rierter Zwischenfälle führen könnten. Die Schwierigkeit besteht
darin, eine Lösung zu finden, die alle Seiten zufriedenstellt, ins-
besondere die Mitgliedstaaten, die andere Erfahrungen gemacht
haben und daher verständlicherweise einen dezidierten Stand-
punkt haben.

4. Wesentlicher Inhalt des Kommissionsvorschlags

4.1 Durch den Vorschlag der Kommission sollen die mensch-
liche Gesundheit und die Umwelt geschützt und der Binnen-
markt für Dichlormethan (DCM) erhalten werden, insbesondere
dessen Verwendung als wesentlicher Bestandteil von Abbeizmit-
teln für Industrie, Gewerbetreibende und private Verbraucher.

4.2 Der Vorschlag beinhaltet ein Verkaufsverbot für DCM-
haltige Abbeizmittel an die breite Öffentlichkeit und Gewerbe-
treibende, die entsprechend geschulten und von den zuständigen
Stellen in den Mitgliedstaaten zugelassenen Gewerbetreibenden
ausgenommen. Verkäufe an Industriebetriebe sollen nur dann
zulässig sein, wenn eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen, insbe-
sondere eine ausreichende Belüftung und die Bereitstellung und
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Benutzung von geeigneter persönlicher Schutzausrüstung,
getroffen werden. Alle DCM-haltigen Abbeizmittel sollen dauer-
haft mit dem Hinweis „Nur für industrielle und gewerbliche
Zwecke“ versehen werden (und dann wohl nur an entsprechend
lizenzierte Verwender abgegeben werden dürfen).

4.3 12 Monate nach Inkrafttreten der Entscheidung sollen
keine neuen DCM-haltigen Abbeizmittel mehr zur Abgabe an
private oder gewerbliche Verbraucher in Verkehr gebracht wer-
den. Jegliche Abgabe an diese beiden Gruppen soll nach weite-
ren 12 Monaten untersagt sein.

4.4 Die Entscheidung soll am dritten Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten.

4.5 Dem Vorschlag liegt eine Begründung und ein Arbeitspa-
pier der Kommission (Folgenabschätzung) bei. Weiteres Material
besteht aus Folgenabschätzungen, die für die Kommission von
externen Beratern (RPA, TNO) erstellt wurden, und aus Berich-
ten zu bestimmten Aspekten (ETVAREAD-Untersuchung zur
Effizienz von Dampfhemmern). Diese wurden wiederum vom
betreffenden wissenschaftlichen Ausschuss (SCHER) geprüft. Es
gibt keinen offiziellen Bericht über die Risikobewertung der EU,
da DCM von keinem Beteiligten trotz der bereits bekannten
Bedenken als vorrangige Substanz angegeben wurde.

4.6 Einige EU-Mitgliedstaaten (und andere große Volkswirt-
schaften und Handelspartner wie die Schweiz und die Vereinig-
ten Staaten) haben ebenfalls Studien durchgeführt, um
bestimmte — und oftmals stark voneinander abweichende —

rechtliche und politische Standpunkte zu unterstützen. Die
betreffenden Branchen haben umfangreiche Angaben zu mögli-
chen Gefahren und der Kosteneffizienz verschiedener Produkte
und Verfahren zusammengestellt, die erwartungsgemäß ebenfalls
stark voneinander abweichen. Anmerkungen anderer interessier-
ter Kreise wurden 2004 auf der europäischen Woche für
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz „Sicher Bauen!“ nach
einer vom dänischen Maler- und Lackiererverband veranstalteten
Konferenz festgehalten. Laut RPA hatten der Europäische Ver-
braucherverband (BEUC), die Europäische Föderation der Berg-
bau-, Chemie- und Energiegewerkschaften (EMCEF) und der
Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) im April 2007 noch
keine offiziellen Stellungnahmen abgegeben.

5. Allgemeine Bemerkungen

5.1 Der EWSA erkennt die Schwierigkeiten, denen die Kom-
mission gegenübersteht, wenn sie eine angemessene und kosten-
effiziente Änderung der Richtlinie 76/769/EWG in Bezug auf
die Verwendung von DCM als Lösungsmittel in Abbeizmitteln
vorschlägt. Es wurden relativ wenige Zwischenfälle gemeldet
und überprüft. Es könnte unter Umständen eine gewisse Dun-
kelziffer geben. Die derzeit geltenden Rechtsvorschriften wurden
nicht immer eingehalten und erscheinen in Bezug auf die Kenn-
zeichnung unangemessen. Es gibt Ersatzstoffe und -verfahren,
die jedoch noch nicht bewertet wurden und von denen ebenfalls
Gefahren ausgehen. Die Gründe für abweichende Standpunkte
der Mitgliedstaaten sind berechtigt. Es kann nicht garantiert wer-
den, dass das Gesamtergebnis der am ehesten betroffenen
Gruppe entgegenkommen wird.

5.2 Der EWSA stellt außerdem fest, dass es sich angesichts
des offensichtlichen Zeitdrucks um die letzte Gelegenheit han-
delt, Maßnahmen im Rahmen der besagten Richtlinie zu ergrei-

fen. Wenn sich die Mitgliedstaaten und das Europäische Parla-
ment nicht auf einen gemeinsamen Standpunkt einigen können
und die vorgeschlagene Entscheidung (in dieser oder in abgeän-
derter Form) nicht verabschiedet und umgesetzt wird, dann wer-
den keine weiteren Maßnahmen ergriffen, bis DCM für alle seine
Verwendungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(REACH) bewertet worden ist.

5.3 Der EWSA ist der festen Überzeugung, dass eine solche
Verzögerung unter dem Aspekt des Umweltschutzes und der
Gesundheit der Anwender am Arbeitsplatz und im privaten
Bereich unnötig und nicht wünschenswert ist. Der EWSA würde
eine Fragmentierung des Binnenmarkts auf diesem oder anderen
Gebieten zutiefst bedauern. Allen Beteiligten sollte klar sein, dass
eine Grundlage für eine Einigung gefunden werden muss. Hier-
bei muss es um das Abwägen von Risiken gehen, nicht darum,
zur Vermeidung der einen Gefahr eine andere Gefahr in Kauf zu
nehmen.

5.4 In dieser Hinsicht stellt der EWSA fest, dass DCM gefahr-
los in geschlossenen Systemen hergestellt, gelagert, transportiert
und verwendet werden kann. DCM ist weder entzündlich noch
trägt es zur Bildung von bodennahem Ozon bei. In offenen Sys-
temen, z.B. beim Abbeizen, hat DCM jedoch problematische
Eigenschaften wie hohe Volatilität (es verdunstet schnell), die
Dichte der entstehenden Dämpfe (es sammelt sich am niedrig-
sten Punkt oder dort, wo es keine ausreichende Belüftung gibt)
oder die narkotische Wirkung (die zu Bewusstlosigkeit und Tod
führen kann). Dies stellt eine besondere Gefahr für Kinder dar.
DCM wird außerdem als krebserzeugender Stoff der Kategorie 3
eingestuft, wobei diese mögliche Gefahr bei der Kennzeichnung
aller DCM-haltigen Produkte dominiert.

5.5 U.a. RPA haben festgestellt, dass dies sowohl irreführend
wie unangemessen ist, wenn es um den Schutz der (gewerbli-
chen und privaten) Anwender geht. Die geltenden Rechtsvor-
schriften kennen keine Warn- und Sicherheitshinweise bzw. Pik-
togramme und das Global harmonisierte System zur Einstufung
und Kennzeichnung von Chemikalien keine Gefährdungssym-
bole, die angemessen vor Bewusstlosigkeit (und der damit ver-
bundenen Todesgefahr) oder vor — und das ist noch erstaunli-
cher — vor ernsten Gefahren für Kinder warnen (die natürlich
auf viele im Haushalt verwendete Produkte und Verfahren
zuträfen).

5.6 Die Konzentration auf das mögliche aber bisher nicht
bewiesene Krebsrisiko ist ebenfalls irreführend. Der SCHER hat
in seiner Stellungnahme zur ETVAREAD-Untersuchung zu
Dampfhemmern festgestellt, dass der Stoffwechselmechanismus
bei einer Maus für den getesteten Endpunkt nicht derselbe wie
beim Menschen ist und DCM bei dieser Beweislage wahrschein-
lich nicht als krebserzeugender Stoff einzustufen ist. Es gibt
wenig Beweise, die aus einer tatsächlichen Verwendung ableitbar
wären. Die Ergebnisse zweier amerikanischer umfangreicher epi-
demiologischer Studien an DCM-exponierten Kohorten anderer
Industriezweige liegen noch nicht vor. Kohorten in der EU
waren vielleicht auch anderen bekannten krebserzeugenden Stof-
fen wie Styrol ausgesetzt. RPA hat unter dieser Rubrik keinerlei
Beweise für tatsächliche Gefahren vorgelegt, die sich aus einer
DCM-Exposition beim Abbeizen ergäben. Der geforderte R-Satz
R68 („Irreversibler Schaden möglich“) ist unter diesen Umstän-
den nicht sehr nützlich.
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5.7 Es ist außerdem darauf hinzuweisen, dass die Gefahren
übermäßiger DCM-Exposition eindeutig aus der von RPA vorge-
legte Zwischenfallstatistik für den Zeitraum 1930-2007 hervor-
gehen und dass diese im Allgemeinen auf besonders schlechte
Arbeitsabläufe zurückzuführen sind. Entsprechende Daten zu
Ersatzstoffen und -verfahren wurden nicht gesammelt. Es ist die
Frage, inwieweit diese Daten auf die Verwendung durch Gewer-
betreibende oder Verbraucher im Haushalt übertragbar sind.
Angaben zu chronischen (langfristigen) industriellen Auswirkun-
gen auf die Gesundheit könnten Probleme für akute (kurzfris-
tige) Expositionen von Verbrauchern aufzeigen, während Statisti-
ken über Zwischenfälle, um die es sich hierbei vielleicht handelt,
schwerer anteilsmäßig zuzuordnen sind.

5.8 In den Studien wurde außerdem der Mangel an europa-
weit einheitlichen Grenzwerten für die berufsbedingte Exposi-
tion am Arbeitsplatz hervorgehoben. Bei den Grenzwerten für
eine einzige Substanz (DCM) gibt es erhebliche Unterschiede
zwischen den Mitgliedstaaten und zwischen den Substanzen
(etwa DCM gegenüber DBE oder DMSO). Die Hersteller müssen
ihrer Fürsorgepflicht gegenüber ihren Arbeitnehmern nachkom-
men; die Regulierungsbehörden müssen hierfür einen eindeuti-
gen, stimmigen und wissenschaftlich fundierten ordnungspoliti-
schen Rahmen schaffen.

5.9 In dieser Hinsicht nimmt der EWSA insbesondere die
Technischen Regeln für Gefahrstoffe TRGS 612 für Ersatzstoffe
für DCM-haltige Abbeizmittel zur Kenntnis, die vom deutschen
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) veröffent-
licht werden (Fassung vom Februar 2006). Dies dürfte ein
Modell sein, dem andere folgen könnten, um die Sicherheit am
Arbeitsplatz zu erhöhen, und das überdies auch viel ausführli-
cher als der Vorschlag der Kommission ist.

5.10 In den meisten Fällen sollte die Hierarchie folgender Fra-
gen befolgt werden: a) kann das Verfahren durch Ersatzstoffe sicherer
gemacht werden? b) wenn nicht, warum nicht? sowie c) wurden alle
angemessenen Maßnahmen ergriffen, um den Arbeitsplatz sicher zu
machen? Die möglichen Gefahren und Vorteile von Ersatzstoffen
und -verfahren sollten umfassend berücksichtigt werden. Vor
allem muss es Einschätzungen zu den Ergebnissen geben, die
von einer Entscheidung, eine erhebliche Menge eines bestimm-
ten Materials vom Markt zu nehmen, zu erwarten sind; wie wer-
den die Verbraucher reagieren und wird ihre Reaktion ihre per-
sönliche Sicherheit erhöhen?

5.11 Als Beispiel kann die Situation in einem Mitgliedstaat
angeführt werden, in dem ein Verkaufsverbot für DCM-haltige
Produkte — nicht von DCM selbst — eingeführt wurde, und
zwar für industrielle und gewerbliche Verwender gleichermaßen.
Ein starkes Lösungsmittel kann weiterhin durch das Mischen
von DCM mit Methanol vor Ort hergestellt werden. Das Ergeb-
nis ist ein billigeres Produkt, dem jedoch die Tenside und die
Dampfhemmer fehlen, die das industriell gefertigte Produkt effi-
zienter und sicherer machen. Dies ist daher ein Beispiel für ein
unerwünschtes Ergebnis.

5.12 Wie von RPA und der Kommission festgehalten wurde,
kann die Unterteilung in die verschiedenen Verwenderkategorien
im wirklichen Leben nur schwer gerechtfertigt bzw. aufrechter-
halten werden. Der einzige tatsächliche Unterschied besteht
darin, dass für kontinuierliche Abbeizarbeiten mit hohem
Durchsatz, die in einem einzigen Betrieb durchgeführt werden,
große offene Behälter mit chemischen Stoffen benötigt werden,

in die die Gegenstände eingetaucht werden. Arbeiten außerhalb
eines Betriebes kommen ohne Eintauchen aus, weshalb dort
keine großen offenen Behälter benutzt werden. Die Arbeitswei-
sen in den spezialisierten Betrieben werden von anderen Richtli-
nien abgedeckt, z.B. über organische Lösungsmittel und über die
Abwasserqualität, die strikt umgesetzt werden sollten, während
die Arbeiten außerhalb solcher Betriebe eher von der Sorgfalt
und dem gesunden Menschenverstand des Einzelnen abhängen.
Gibt es einen Arbeitgeber, so ist dieser dafür verantwortlich, dass
jeder Arbeitnehmer unter den bestmöglichen Bedingungen
arbeitet.

5.13 Die Kategorie „gewerbliche Verwendung“ sollte aufge-
teilt werden, und zwar in Gewerbetreibende, die ständig spe-
zielle Reinigungsarbeiten durchführen (z.B. Entfernen von Graf-
fiti, Restaurierung von Fassaden, Zügen und Flugzeugen), und
solche, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit nur gelegent-
lich Abbeizarbeiten als notwendige, aber zeitaufwändige Vorbe-
reitung für gewinnbringendere Tätigkeiten durchführen (Bauar-
beiter, Dekorateure und „Verbraucher“). Die Bedürfnisse, Fähig-
keiten und das Schutzbedürfnis dieser letztgenannten Gruppen
scheinen identisch zu sein, weshalb sie gleich behandelt werden
sollten.

5.14 Außerdem wurde vorgeschlagen, bestimmte Anwender
weiterzubilden und zu lizenzieren, um durch diese Ausnahme
einen Kompromiss zwischen unterschiedlichen Standpunkten zu
ermöglichen. Allerdings ist es problematisch, die Verwendung
DCM-haltiger Abbeizmittel mit z.B. Asbestsanierungsarbeiten
oder dem Umgang mit radioaktiven Abfällen zu vergleichen,
wofür ganz sicher Genehmigungen erforderlich sind. Angesichts
der hohen Kosten für die Einrichtung und Überwachung eines
solchen Systems wird dieser Vorschlag wahrscheinlich nicht den
Bedürfnissen aller Akteure gerecht.

6. Besondere Bemerkungen

6.1 Im Lichte der vorstehenden Ausführungen vertritt der
EWSA die Auffassung, dass der vorliegende Vorschlag weder
angemessen noch an sich dazu geeignet ist, die Zahl der Zwi-
schenfälle mit DCM am Arbeitsplatz oder im privaten Bereich
zu senken. Angesichts der beachtlichen tatsächlich vorhandenen
und auch politischen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten
sollten andere Ansätze erwogen und ohne weitere Verzögerung
umgesetzt werden.

6.2 Dazu gehören Veränderungen an Verpackung und Etiket-
tierung DCM-haltiger Abbeizmittel, um die Unfallgefahr soweit
wie möglich zu senken und auf tatsächliche Gefahren hinzuwei-
sen. Der Verkauf an Personen, die nicht regelmäßig im Bereich
Farbabbeizungen — sei es innerhalb eines Betriebes, sei es an
verschiedenen Orten — tätig sind, unabhängig davon, ob diese
Personen als „Spezialisten“ oder „private Verbraucher“ betrachtet
werden, sollte auf eine Höchstmenge von 1 Liter pro Behälter
und Kauf beschränkt werden. Die Verschlüsse der Behälter soll-
ten gemäß den entsprechenden geltenden oder neuen EU-Ver-
ordnungen und -Richtlinien und/oder EN ISO 8317:2004 und
862:2005 kindergesichert sein. Um das Verschüttungsrisiko zu
begrenzen, wäre ebenfalls eine Verjüngung des Behälterausgangs
zweckmäßig, obwohl die sich daraus ergebende Notwendigkeit
des Umfüllens vor der Anwendung mit dem Pinsel die positive
Wirkung dieser Maßnahme bereits wieder einschränkt. Wenn
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den Herstellern daran gelegen ist, diese Produkte langfristig auf
dem Markt zu halten, sollten sie sich aktiv um neue und sicher-
ere Auslieferungssysteme bemühen. Ein Verkauf großer Mengen
an alle anderen Verbraucher, sei es für die „industrielle“ oder
regelmäßige „professionelle“ Anwendung, sollte in Mengen von
nicht weniger als 20 Litern erfolgen. Die Hersteller und Lieferan-
ten sollten ihrer Sorgfaltspflicht in allen Situationen genügen
und für ausreichende Informationen und Anleitung Sorge tra-
gen, um eine sichere Handhabung und Entsorgung bei sämtli-
chen Anwendungen zu gewährleisten.

6.3 Neue Piktogramme und Warn- und Sicherheitshinweise,
die vor Bewusstlosigkeit und den Gefahren für Kinder warnen,
sollten so bald wie möglich entwickelt werden, um die bereits
vorhandenen Piktogramme und Hinweise zu ergänzen. Für
DCM-haltige Abbeizmittel (und andere Produkte mit ähnlicher
Wirkung) wären angemessene Formulierungen für alle Anwen-
der z.B.: „Chemikalie mit betäubender Wirkung: führt in hoher Kon-
zentration zu Bewusstlosigkeit und Tod“; „Nicht im Beisein von Kin-
dern oder hilflosen Erwachsenen verwenden“; „Nicht in geschlossenen
Räumen verwenden: Erstickungsgefahr“. Solche Formulierungen
erscheinen angesichts der Beweislage gerechtfertig und den tat-
sächlichen Erfordernissen angemessen. Diese Hinweise sollten
nicht unauffällig inmitten weniger wichtiger Warnhinweise auf-
geführt sein. Eine eindeutige Warnung und ein unmissverständli-
ches Piktogramm hinsichtlich der Notwendigkeit, Kinder zu
schützen, hätten voraussichtlich eine bessere Wirkung als viele
komplizierterer Ratschläge. Der gegenwärtige S2-Satz („Darf
nicht in die Hände von Kindern gelangen“) ist in dieser Hinsicht
ungeeignet.

6.4 Es ist eindeutig ein standardisierter und konsistenter Satz
von EU-weiten Grenzwerten für die berufsbedingte Exposition
vonnöten, um die Sicherheit am Arbeitsplatz weiter zu verbes-
sern. Das wäre ein nutzbringender Effekt des REACH-Pro-
gramms in den kommenden Jahren.

6.5 Eine gute Arbeitsweise und die strenge Einhaltung aller
vorhandenen Vorschriften sind offensichtlich grundsätzliche
Punkte des Risikomanagements sowohl bei einer arbeitsbeding-
ten als auch bei der privaten Anwendung. Hersteller und Händ-
ler tragen die Verantwortung für gute Anwendungsbeschreibun-
gen und dafür, dass Mitglieder der Allgemeinheit und andere
gelegentliche Anwender gefährlicher Stoffe oder Verfahren die
entsprechenden Empfehlungen befolgen können. Sicherheitshin-
weise und Schutzvorrichtungen sollten mit derselben Intensität
und mit denselben Anreizen beworben werden wie die Materia-
lien, die sie betreffen.

6.6 Der Ansatz, der bei der Erstellung der deutschen Techni-
schen Regel für Gefahrstoffe TRGS 612 gewählt wurde, sollte
die Grundlage EU-weiter Kontrollen bilden. Zusätzliche techni-
sche Hinweise hinsichtlich der Belüftung und Entsorgung könn-
ten, wenn nötig, hinzugefügt werden. Gute Verfahrensweisen
sollten veröffentlicht und ausgetauscht werden.

6.7 Laufende Studien in den USA hinsichtlich einer Langzeit-
Exposition gegenüber DCM sollten so bald wie möglich zu Ende
geführt werden, und die Ergebnisse sollten dem SCHER zur
Beurteilung vorgelegt werden. Es sollten Möglichkeiten in
Betracht gezogen werden, Kohorten für Studien in der EU zu
finden.

6.8 Eine systematische Bewertung der mit Abbeizen verbun-
denen Risiken sollte ebenfalls vorgenommen werden, so dass
alle Produkte und Verfahren auf einer gleichwertigen Grundlage
beurteilt werden können. Dies würde zu einem besseren Ver-
ständnis ihrer Leistungsmerkmale und -risiken und so letztend-
lich zu mündigeren Entscheidungen des Anwenders sowohl am
Arbeitsplatz als auch im privaten Bereich führen. Diese Vor-
schläge sollen aber in keiner Weise die Verabschiedung der oben
genannten Kontrollmaßnahmen verzögern.

Brüssel, den 17. September 2008

Der Präsident

des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
Dimitris DIMITRIADIS
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